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Monatsinformation 

Januar 2024 

Guten Tag, 

zum Jahreswechsel stehen wieder einmal eine Menge gesetzlicher Neuerungen 
und Änderungen, formale Änderungen und Erleichterungen an. 

Der Jahreswechsel wird aber auch überschattet durch große Herausforderungen. 
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 15.11.2023 zum Bundes- 
haushalt zieht voraussichtlich nicht absehbare, weitreichende Konsequenzen auf 
Förderprogramme und andere geplante Maßnahmen nach sich. Am 15.12.2023 
hat nun auch der Bundesrat das Gesetz zum Nachtragshaushalt 2023 gebilligt. 

Die Unsicherheit wird noch verschärft durch die Verzögerung der Verhandlun- 
gen zum Wachstumschancengesetz im Vermittlungsausschuss, die ins Jahr 2024 
verschoben wurden. Viele steuerrechtliche Änderungen wurden im Rahmen des 
Wachstumschancengesetzes zwar bereits geplant, aber die Verhandlungsergeb- 
nisse des Vermittlungsausschusses bleiben abzuwarten. 

Der Bundesrat hat am 15.12.2023 dem Kreditzweitmarktförderungsgesetz zu- 
gestimmt. Mit ihm werden auch Teile des Wachstumschancengesetzes umge- 
setzt, u. a. die für die Praxis wichtigen Anpassungen an das MoPeG. 

Die umfangreich geplanten Änderungen durch das Wachstumschancengesetz 
werden im Rahmen dieser Informationen nur teilweise angesprochen. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformation oder 
zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Wachstumschancengesetz

Am 17.11.2023 hat der Deutsche Bundestag das sog. 
Wachstumschancengesetz verabschiedet. Der Bundesrat 
hat am 24.11.2023 kritisiert, dass seine Änderungsvor-
schläge allenfalls punktuell übernommen wurden. Daher 
hat er den Vermittlungsausschuss einberufen, der sich nun 
mit den Gesetzesinhalten befassen muss. Der Vermittlungs-
ausschuss wird erst 2024 tagen.

Im Rahmen des veränderten Kreditzweitmarktförde-

rungsgesetzes, dem der Bundesrat am 15.12.2023 
zustimmte, werden nun auch Teile des Wachstumschan-
cengesetzes umgesetzt, u. a. die für die Praxis wichtigen 
Anpassungen an das MoPeG, die Streichung der Besteue-

rung der Dezemberhilfe 2022 und die Änderung der 
Vorsorgepauschale für Arbeitnehmer.

�� Modernisierung des Personengesellschaftsrechts 

(MoPeG)

Zum 01.01.2024 tritt das Gesetz zur Modernisierung des 
Personengesellschaftsrechts (MoPeG) in Kraft. Wichtigste 
Änderung: Ab dann wird eine Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts (GbR) als rechtsfähig anerkannt.

�� Keine Besteuerung der „Dezemberhilfe 2022“

Die Regelung zur Besteuerung der Dezember-Soforthilfe 
(Kosten für Erdgas) wird ersatzlos für das Jahr 2023 ge-

strichen. 

�� Vorsorgepauschale für Arbeitnehmer

Künftig werden im Lohnsteuerabzugsverfahren Beitragser-
OÀ»KIWPIGP�KP�FGT�5Q\KCNGP�2�GIGXGTUKEJGTWPI�HØT�-KPFGT�
entsprechend berücksichtigt werden. Dadurch werden 
���|/KQ�|'WTQ�CP�/GJTGKPPCJOGP�RTQ�,CJT�GTYCTVGV�

Durch Wachstumschancengesetz geplante Änderungen 2024

#D�PFWPI�GKPGT�-NGKPDGVTCIUTGPVG

Die #D�PFWPI�GKPGT�-NGKPDGVTCIUTGPVG soll auch wäh-

rend der Auszahlungsphase möglich sein, sofern die 
bisherige Rente aufgrund der Durchführung des Versor-
gungsausgleichs den Wert einer Kleinbetragsrente erreicht 
oder diesen Wert unterschreitet. Diese Regelung soll ab 
dem Tag nach der Verkündung des Wachstumschancen-
gesetzes gelten.

)GUEJGPMG

Geschenkaufwendungen an Geschäftspartner dürfen im 
,CJT�PKEJV�VGWTGT�CNU���|'WTQ�UGKP��YGPP�UKG�UVGWGTNKEJ�CNU�
Betriebsausgaben anerkannt werden sollen. Dieser Betrag 
soll ab dem 01.01.2024 auf ��|'WTQ angehoben werden.

#PJGDWPI�FGT�(TGKITGP\G�HØT�RTKXCVG�

8GTÀW»GTWPIUIGUEJÀHVG

Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften sollen 
steuerfrei bleiben, sofern der im Kalenderjahr erzielte 
Gesamtgewinn YGPKIGT� CNU� ���|'WTQ (bei zusammen 
8GTCPNCIVGP������|'WTQ��DGVTÀIV��&GT�$GVTCI�UQNN�CD������
auf �����|'WTQ�TGURGMVKXG������|'WTQ�GTJÒJV�YGTFGP�

*KPYGKU��

Die genannten Beträge sind Freigrenzen. Werden sie 
CNUQ� CWEJ� PWT� WO� GKPGP|%GPV� ØDGTUEJTKVVGP�� KUV� FGT�
IGUCOVG�$GVTCI�UVGWGTR�KEJVKI�

1DNKICVQTKUEJG�8GTYGPFWPI�FGT�'�4GEJPWPI

Ab 2025� UQNN� GU� XGTR�KEJVGPF� UGKP�� GKPG�elektronische 

4GEJPWPI� 
'�4GEJPWPI� auszustellen. Dies dient als 
8QTDGTGKVWPI�HØT�FKG�\WMØPHVKIG�8GTR�KEJVWPI�\WT�VTCPUCM-
tionsbezogenen Meldung von Umsätzen im B2B-Bereich 
(Business to Business) an ein bundeseinheitliches elek-
tronisches System der Verwaltung (Meldesystem). Als 
elektronische Rechnung gilt nur noch eine Rechnung, die 
in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, 
übermittelt und empfangen wird und ihre elektronische 
Verarbeitung ermöglicht. Sie muss den Vorgaben der Richt-
linie 2014/55/EU entsprechen. Rechnungen, die in einem 
anderen elektronischen Format oder auf Papier übermittelt 
werden, sollen unter dem neuen Begriff „sonstige Rech-
nung“ zusammengefasst werden.

Kleinbetragsrechnungen�
�|���75V&8��UKPF�XQP�FGT�4G-
gelung ausgenommen. 

*KPYGKU��

Die notwendigen Umstellungen in der Rechnungsstel-
lung sowie der Debitoren- und Kreditoren-Buchhaltung 
sollten frühzeitig (2024) vorgenommen werden. Zwar 
KUV�HØT�FCU�,CJT������GKPG�¸DGTICPIUTGIGNWPI�FCJKP-
gehend, dass mit Zustimmung des Empfängers auch 
noch Papier-Rechnungen oder andere elektronische 
Formate möglich sind, geplant. Notwendige Umstel-
lungsarbeiten und Schulungen sollten jedoch nicht 
unterschätzt werden.
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5QPFGTTGIGNWPI�FGT�RTKXCVGP�0WV\WPI�XQP�
'NGMVTQHCJT\GWIGP

Aktuell ist nach der 1 %-Regelung bei der privaten 

Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs, das kei-

PG�%1��'OKUUKQPGP�JCV� 
TGKPG� 'NGMVTQHCJT\GWIG� KPMN��
Brennstoffzellenfahrzeuge) lediglich ein Viertel der 

Bemessungsgrundlage (Bruttolistenpreis) und nach der 

Fahrtenbuchregelung nur ein Viertel der Anschaffungs-

kosten oder vergleichbarer Aufwendungen anzusetzen. 

Dies gilt bislang jedoch nur, wenn der Bruttolistenpreis 

des Kraftfahrzeugs PKEJV�OGJT�CNU�������|'WTQ beträgt.

Um die Nachfrage anzukurbeln und eine nachhaltige 

Mobilität trotz der gestiegenen Preise zu fördern, soll ab 

FGO������������FGT�*ÒEJUVDGVTCI�WO�������|'WTQ�CWH�
������|'WTQ�
'PVYWTH��������|'WTQ��CPIGJQDGP�YGTFGP��
&KGU�IKNV�GPVURTGEJGPF�DGK�FGT�¸DGTNCUUWPI�GKPGU�DGVTKGD-

lichen Kraftfahrzeugs an Arbeitnehmer.

(TGKITGP\G�HØT�'KPPCJOGP��
CWU�8GTOKGVWPI�WPF�8GTRCEJVWPI�

Mit der 5VGWGTHTGKITGP\G�HØT�'KPPCJOGP�CWU�8GTOKGVWPI�

und Verpachtung in Höhe von �����|'WTQ soll ab 2024 die 

$ØTQMTCVKG�GKPIGFÀOOV�YGTFGP��̧ DGTUVGKIGP�FKG�#WUICDGP�
die Einnahmen, die mit ihnen in unmittelbarem wirtschaft-

lichen Zusammenhang stehen, sollen die Einnahmen auf 

#PVTCI�KP�FGT�'KPMQOOGPUVGWGTGTMNÀTWPI�CNU�UVGWGTR�KEJVKI�
behandelt werden können.

7OUCV\UVGWGT�DGK�-NGKPWPVGTPGJOGTP

Kleinunternehmer� 
�|���#DU�| ��75V)�� UQNNGP� CD������
keine Umsatzsteuervoranmeldung mehr einreichen 

OØUUGP�� 5KG� UQNNGP�CWEJ�DGHTGKV�YGTFGP� XQP�FGT�2�KEJV��
Umsatzsteuererklärungen für das Kalenderjahr einzurei-

chen. Das Finanzamt kann jedoch Erklärungen anfordern. 

Die Regelung soll erstmals auf den Besteuerungszeitraum 

2023 anzuwenden sein.

Unternehmer sollen von der 8GTR�KEJVWPI zur Abgabe 

der 8QTCPOGNFWPI�WPF�'PVTKEJVWPI�FGT�8QTCWU\CJNWPI 

befreit werden können, sofern die Steuer für das vorausge-

gangene Kalenderjahr nicht mehr als �����|'WTQ betragen 

JCV��#MVWGNN�NKGIV�FGT�$GVTCI�PQEJ�DGK������|'WTQ�

+UV�$GUVGWGTWPI

Die Möglichkeit der Berechnung der Steuer nach verein-

nahmten (Ist-Besteuerung) statt vereinbarten 'PVIGNVGP 

UQNN�CD������WO��������|'WTQ�XQP�CMVWGNN��������|'WTQ�
auf �������|'WTQ angehoben werden.

'TJÒJVG�5EJYGNNGPYGTVG�HØT�'¸4

7PVGTPGJOGT��FKG�WPVGT�FGP�5EJYGNNGPYGTVGP�FGU��|���C�
*)$� 
$GHTGKWPI�XQP�FGT�2�KEJV�\WT�$WEJHØJTWPI�WPF�'T-
stellung eines Inventars) liegen, dürfen zwar, aber müssen 

nicht bilanzieren, sondern können ihren Gewinn verein-

HCEJV� ØDGT� GKPG� 'KPPCJOGP�¸DGTUEJWUU4GEJPWPI� 
'¸4�
oder 4/3-Rechnung) ermitteln. Aktuell noch liegen die 

Schwellenwerte bei �������|'WTQ�
)GUCOV��7OUCV\ und 

������|'WTQ�)GYKPP��Ab dem Geschäftsjahr 2024 soll 

FGT�5EJYGNNGPYGTV�HØT�FGP�7OUCV\�WO��������|'WTQ�CWH�
�������|'WTQ� der für den Gewinn�WO�������|'WTQ�CWH�
������|'WTQ steigen.

.CPF��WPF�HQTUVYKTVUEJCHVNKEJG�7OUÀV\G

Der Durchschnittssteuersatz und die Vorsteuerpauschale 

für Land- und Forstwirte�UQNNGP�XQP�����CWH�8,4 % sinken.

*KPYGKU��

Bei geplanten Investitionen mit einem beachtlichen 

8QTUVGWGTCD\WI�KO�PÀEJUVGP�,CJT�UQNNVG�KP�'TYÀIWPI�
gezogen werden, auf die Durchschnittssatzbesteuerung 

zu verzichten.

Weitere geplante Änderungen 2024

0GWG�'KPMQOOGPUITGP\G�DGKO�'NVGTPIGNF

Die Bundesregierung plant eine neue Einkommensgren-

ze für das Elterngeld. Durch das vom Bundestag am 

15.12.2023 gebilligte Haushaltsfinanzierungsgesetz 

soll die Einkommensgrenze, bis zu der ein Anspruch auf 

Elterngeld besteht, sinken. Künftig sollen Personen mit 

gemeinsamem Elterngeldanspruch CD�GKPGO�'KPMQOOGP�

XQP�OGJT�CNU��������|'WTQ�MGKP�'NVGTPIGNF mehr erhal-

ten. Für Alleinerziehende wird die Einkommensgrenze auf 

�������|'WTQ reduziert. Nicht mehr möglich wird bis auf 

Ausnahmen sein, dass beide Elternteile gleichzeitig nach 

FGO����| .GDGPUOQPCV� FGU� -KPFGU� FCU� $CUKUGNVGTPIGNF�
beziehen.
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Sonstige Gesetzesänderungen 2024

'KPMQOOGPUVGWGTVCTKHG

7O�GKPG�5VGWGTGTJÒJWPI�CWHITWPF�FGT�+P�CVKQP�\W�XGTJKP-

dern (kalte Progression), wurden Ende 2022 die Tarifeck-

werte im Einkommenssteuertarif angepasst. Davon sollen 

CWEJ�5GNDUVUVÀPFKIG�UQYKG�7PVGTPGJOGT�RTQ�VKGTGP��

�� Der 'KPMQOOGPUVGWGTVCTKH� HØT� FKG� ,CJTG� �����WPF�

2024 wurde angepasst und die Effekte der kalten Pro-

gression werden im Verlauf des Einkommensteuertarifs 

ausgeglichen.

�� Der Grundfreibetrag (steuerfreies Existenzminimum) 

UVKGI�DGTGKVU������CWH�������|'WTQ�WPF�CD������WO�

YGKVGTG����|'WTQ�CWH�������|'WTQ� Erst ab da beginnt 

die Besteuerung.

�� Der Kinderfreibetrag (einschließlich des Freibetrages 

für den Betreuung-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf) 

UVKGI�CD������CWH������|'WTQ�WPF�CD������WO�YGKVGTG�

���|'WTQ�CWH������|'WTQ� 

�� Der sog. Spitzensteuersatz�UQNN������CD�GKPGO�,CJTGU-

einkommen von ������|'WTQ erhoben werden. 

�� Der Reichensteuersatz�
ITGKHV�CD�MPCRR��������|'WTQ��

von 45 % wurde nicht angepasst.

�� Die Freigrenze für den steuerlichen Solidaritätszu-

schlag liegt bei ������|'WTQ bzw. ������|'WTQ bei 

Zusammenveranlagung.

0GWG�$GKVTCIUDGOGUUWPIUITGP\GP�HØT�����

Zum 01.01.2024 steigen die Beitragsbemessungsgrenzen 

in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung wie 

folgt:

Rechengröße West Ost

Beitragsbemessungsgrenze  

in der allg. Rentenversicherung

�����|'WTQ� 

im Monat

�����|'WTQ� 

im Monat

Beitragsbemessungsgrenze  

in der knappschaftlichen  

Rentenversicherung

�����|'WTQ� 

im Monat

�����|'WTQ� 

im Monat

8GTUKEJGTWPIUR�KEJVITGP\G�)-8
������|'WTQ�KO�,CJT� 


�����|'WTQ�KO�/QPCV�

Beitragsbemessungsgrenze GKV
������|'WTQ�KO�,CJT� 


�����|'WTQ�KO�/QPCV�

Beitragsbemessungsgrenze 

Arbeitslosenversicherung

�����|'WTQ� 

im Monat

�����|'WTQ� 

im Monat

8QTNÀW�IGU�&WTEJUEJPKVVUGPVIGNV�

für 2023 in Rentenversicherung
������|'WTQ

Bezugsgröße Sozialversicherung
�����|'WTQ� 

im Monat

�����|'WTQ� 

im Monat

*ÒJGTG�#TDGKVPGJOGT�5RCT\WNCIG

Das <WMWPHVU�PCP\KGTWPIUIGUGV\ verdoppelt die Ein-

kommensgrenzen bei der Arbeitnehmer-Sparzulage auf 

������|'WTQ für Ledige und ������|'WTQ für Verheiratete. 

Zudem erleichtert das Gesetz die Beteiligung von Mitar-

beitern am Eigenkapital ihres Arbeitgebers: Der Steuer-

freibetrag�UVGKIV�XQP�FGT\GKV������|'WTQ�CWH������|'WTQ� 

Das Gesetz tritt weitgehend am Tag nach Verkündung im 

Bundesgesetzblatt in Kraft, einige Regelungen bereits am 

01.01.2024.

8GTNÀPIGTWPI�FGU�<GKVTCWOU�HØT�FKG�#PRCUUWPI��

XQP�5VGWGTXQTCWU\CJNWPIGP

Auf Antrag wird der Zeitraum für die Anpassung der 

8QTCWU\CJNWPIGP�HØT�'KPMQOOGP���-ÒTRGTUEJCHV��WPF�

Gewerbesteuer verlängert: 

�� für den Veranlagungszeitraum 2023 um drei Monate 

(Einkünfte überwiegend aus Land- und Forstwirtschaft: 

Verlängerung ebenfalls um drei Monate) und

�� für den Veranlagungszeitraum 2024 um zwei Monate 

(Einkünfte überwiegend aus Land- und Forstwirtschaft: 

Verlängerung ebenfalls um zwei Monate).

2GPFNGTRCWUEJCNG

+O� ,CJT������ UQNN�FGT�%1��2TGKU� XQP���|'WTQ�6QPPG�CWH�

��|'WTQ�6QPPG� UVGKIGP��<WT�'PVNCUVWPI�FGT�Fernpendler 

wurde deshalb die 'PVHGTPWPIURCWUEJCNG erhöht. 

�� +O�,CJT������WO�����|'WTQ�CWH�����|'WTQ�HØT�'PVHGTPWP-

gen ab dem 21. Entfernungskilometer, und

�� vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2026 um weitere 

����|'WTQ�CWH�����|'WTQ pro Entfernungskilometer.

Für die ersten 20 Kilometer verbleibt es bei der „gewöhn-

NKEJGPp�2CWUEJCNG�KP�*ÒJG�XQP�����|'WTQ�

Die jeweils befristeten Erhöhungen der Entfernungspau-

schale gelten entsprechend auch für Familienheimfahrten 

K�|4��FGT�FQRRGNVGP�*CWUJCNVUHØJTWPI�

Pendler, deren zu versteuerndes Einkommen innerhalb 

des Grundfreibetrags liegt, können anstatt der erhöhten 

'PVHGTPWPIURCWUEJCNG� XQP���|%GPV� CD�FGO����| 'PVHGT-

nungskilometer – die sich für sie nicht „auszahlen“ würde, 

da ein höherer Werbungskosten- oder Betriebsausgaben-

abzug zu keiner entsprechenden steuerlichen Entlastung 

führten würde – eine Mobilitätsprämie in Höhe von 14 % 

dieser erhöhten Pauschale wählen. 14 % entspricht dem 

Eingangssteuersatz im Einkommensteuertarif.

Publication name: Mandanten-Monatsinformation 01/2024 generated: 
2024-10-30T14:04:10+01:00 



5

Januar 2024 – Monatsinformation

2JQVQXQNVCKMCPNCIGP�
28#�

Seit dem 01.01.2023 werden die Einnahmen und die private 

Nutzung, also die Entnahmen, aus dem Betrieb von PVA mit 

einer installierten Bruttonennleistung (laut Marktstamm-

FCVGPTGIKUVGT��XQP���|M9�
2GCM��CWH�'KPHCOKNKGPJÀWUGTP 

und Gebäuden, die nicht Wohnzwecken dienen�
\�|$��
Gewerbeimmobilien) steuerbefreit. Die Steuerbefreiung 

gilt ebenfalls für Mehrfamilienhäuser und gemischt 
genutzte Gebäude mit Wohn- und Gewerbeeinheiten 
mit überwiegender Nutzung zu Wohnzwecken bis zu 

GKPGT�$TWVVQPGPPNGKUVWPI�XQP���|M9�
2GCM��LG�9QJP��WPF�
)GYGTDGGKPJGKV��OCZ�����|M9�
2GCM��RTQ�5VGWGTR�KEJVKIGO�
respektive Mitunternehmerschaft.

Die Befreiung ist unabhängig von der Verwendung des 

erzeugten Stroms. Im Gegenzug dürfen Verluste aus PVA 

ab 2023 nicht mehr geltend gemacht werden. 

Die Lieferung und die Installation von PVA nebst Strom-

speicher unterliegen seit dem 01.01.2023 einem Steu-
ersatz von 0 %. Voraussetzung: Die Installation erfolgt 

auf und in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen 

sowie öffentlichen oder anderen Gebäuden, die für Tätig-

keiten genutzt werden, die dem Gemeinwohl dienen. Die 

Voraussetzungen gelten als erfüllt, wenn die installierte 

$TWVVQPGPPNGKUVWPI�FGT�28#�PKEJV�OGJT�CNU���|M9�
2GCM��
beträgt bzw. betragen wird.

*KPYGKU��

Durch die Einführung des Nullsteuersatzes wird seit 

dem 01.01.2023 in Rechnungen keine Umsatzsteuer 

mehr ausgewiesen respektive in der Rubrik „Steuersatz“ 

0 % angegeben. Da keine Umsatzsteuer bezahlt wur-

de, können Unternehmer auch keine Vorsteuer beim 

Finanzamt geltend machen. Andererseits muss auch 

PKGOCPF�OGJT�CWH�FKG�-NGKPWPVGTPGJOGTTGIGNWPI�
�|���
UStG) verzichten.

7PGPVIGNVNKEJG�QFGT�XGTDKNNKIVG�/CJN\GKVGP��

CP�#TDGKVPGJOGT�CD�,CPWCT�����

Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder verbil-
ligt an die Arbeitnehmer abgegeben werden, sind mit dem 

anteiligen amtlichen Sachbezugswert lohnsteuerlich zu 

bewerten. Dies gilt ab 01.01.2024 auch für Mahlzeiten, 

die dem Arbeitnehmer während einer DGTW�KEJ�XGTCPNCU-
sten Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung vom Arbeitgeber oder auf dessen Ver-

anlassung von einem Dritten zur Verfügung gestellt werden, 

wenn der Preis der Mahlzeit ��|'WTQ nicht übersteigt. Die 

Sachbezugswerte ab dem Kalenderjahr 2024 sind 

�� für ein /KVVCI��QFGT�#DGPFGUUGP�����|'WTQ�

�� für ein (TØJUVØEM�����|'WTQ�

Bei 8QNNXGTR�GIWPI (Frühstück, Mittag- und Abendes-

sen) sind die Mahlzeiten mit dem Wert von �����|'WTQ 

anzusetzen. 

Für freie oder verbilligte Unterkunft an Arbeitnehmer 

beträgt der Sachbezugswert ���|'WTQ (= kalendertäglich 

����|'WTQ��

0GWTGIGNWPIGP�DGK�/KPK��WPF�/KFKLQDU

Ab dem 01.01.2024 wird der gesetzliche Mindestlohn 

nach den Vorschlägen der Mindestlohnkommission auf 

�����|'WTQ brutto je Zeitstunde steigen. Die monatli-
che Verdienstgrenze im Minijob liegt aktuell noch bei 

���|'WTQ�KO�/QPCV��&KGUG�/KPKLQD�)TGP\G�KUV�LGV\V�F[PC-

misch ausgestaltet. Sie orientiert sich am Mindestlohn. 

Steigt dieser, erhöht sich auch die Minijob-Grenze. Mit 

FGT�'TJÒJWPI�FGU�/KPFGUVNQJPU�CWH������|'WTQ�YKTF�FKG�
/KPKLQD�)TGP\G�WO���|'WTQ�CWH����|'WTQ monatlich stei-

gen. Die Jahresverdienstgrenze erhöht sich entsprechend 

auf �����|'WTQ� An der Höchstarbeitszeit im Minijob wird 

sich ab dem 01.01.2024 nichts ändern.

9KTF�\WO�,CPWCT������FKG�Minijob-Grenze�XQP����|'WTQ�
auf ���| 'WTQ erhöht, verändert sich auch die untere 
Verdienstgrenze für eine Beschäftigung im Übergangs-
bereich. Ein Midijob beginnt also ab dem 01.01.2024 

bei einem durchschnittlichen monatlichen Verdienst von 

������|'WTQ� Die obere Midijob-Grenze verändert sich 

nicht und liegt weiterhin bei OCZKOCN������|'WTQ�

)GDÀWFGGPGTIKGIGUGV\

2024 tritt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft. In 

FKG�OGKUVGP�0GWDCWVGP�OØUUGP�CD�,CPWCT�*GK\WPIGP�OKV�
�����'TPGWGTDCTGT� 'PGTIKG� GKPIGDCWV�YGTFGP�� (ØT� CNNG�
CPFGTGP�)GDÀWFG�IGNVGP�¸DGTICPIUHTKUVGP�WPF�XGTUEJKG-

dene technologische Möglichkeiten. Zudem gibt es eine 

umfangreiche Förderung.

#TDGKVU\GKVGTHCUUWPI

Laut einem Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums 

müssen Unternehmen sicherstellen, dass die Arbeitszeit 

ihrer Mitarbeiter genau erfasst wird. Es sieht vor, dass 

die tägliche Arbeitszeit der Beschäftigten in Deutschland 

elektronisch aufgezeichnet wird. Tarifparteien können 

Ausnahmen vereinbaren und Kleinbetriebe mit weniger als 

zehn Mitarbeitern sind ausgenommen. Das Gesetz sollte 

bis Ende 2023 verabschiedet sein. Bisher ist das aber noch 

nicht erfolgt. 
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6TCPURCTGP\TGIKUVGT

Ab dem 01.01.2024 müssen alle wirtschaftlich Berechtig-

ten der Unternehmen in das Transparenzregister eingetra-

gen sein. Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) mussten 

sich bisher noch nicht registrieren lassen. Aber ab 2024 

gilt auch für GbRs, die in das neue Gesellschaftsregister 

GKPIGVTCIGP�YGTFGP��GKPG�/KVVGKNWPIUR�KEJV�

7OUCV\UVGWGT�KP�FGT�)CUVTQPQOKG

&GT�DKU�,CJTGUGPFG�ermäßigte Steuersatz von 7 % in der 

Gastronomie auf Essen im Restaurant wird nicht verlängert. 

&GT�5VGWGTUCV\�NKGIV�CD�FGO������������YKGFGT�DGK�������

Die ebenfalls lediglich zeitlich befristet ermäßigten Sätze 

der Biersteuermengenstaffel werden dauerhaft ent- 

fristet, um so die mittelständisch geprägte Brauereistruk-

tur zu erhalten. Auch Bierwürze wird von der Biersteuer 

befreit.

(ØT�'KPMQOOGPUVGWGTR�KEJVKIG

#NU�d6TKPMIGNFp�DG\GKEJPGVG�<CJNWPIGP�XQP�
������|'WTQ�D\Y������/KQ�|'WTQ�CP�2TQMWTKUVGP�
GKPGT�)OD*�PKEJV�UVGWGTHTGK

Ein an einer GmbH beteiligtes Unternehmen zahlte den 

DGKFGP�2TQMWTKUVGP�FGT�)OD*�$GVTÀIG�XQP�������|'WTQ�
D\Y��TWPF�����/KQ�|'WTQ�WPF�DG\GKEJPGVG�FKG�<CJNWPIGP�
als „Trinkgelder“. Die Prokuristen machten im Rahmen ihrer 

Einkommensteuererklärungen geltend, dass die Zahlungen 

als Trinkgelder steuerfrei seien. Die Beträge seien ihnen im 

Zusammenhang mit Beteiligungsveräußerungen von einem 

Dritten freiwillig und ohne einen Rechtsanspruch zusätzlich 

zu dem von der GmbH als Arbeitgeberin gezahlten Arbeits-

lohn gewährt worden. 

Das Finanzgericht Köln teilte die Auffassung des Finanz-

COVU�� FCU�FKG�$GVTÀIG� CNU� UVGWGTR�KEJVKIGP�#TDGKVUNQJP�
behandelte. Die Zahlungen sind schon aufgrund ihrer 

Höhe, aber auch mit Blick auf die Gesamtumstände keine 

steuerfreien Trinkgelder. Auch wenn der Gesetzgeber im 

,CJT������FKG�FCOCNU�PQEJ�GPVJCNVGPG�(TGKDGVTCIUITGP\G�
KP�*ÒJG�XQP������|'WTQ�CDIGUEJCHHV�JCVVG��JCV�GT�PKEJV�
beabsichtigt, dem Begriff des Trinkgelds keinerlei betrags-

mäßige Begrenzung mehr zuzuschreiben. Die Zahlungen 

KP�*ÒJG�XQP�������|'WTQ�D\Y��TWPF�����/KQ�|'WTQ�ØDGT-
stiegen jedenfalls deutlich den Rahmen des allgemeinen 

Begriffsverständnis für „Trinkgeld“. 

%QTQPC�¸DGTDTØEMWPIUJKNHG�HØT�#PIGJÒTKIG��
FGT�(TGKGP�$GTWHG�CNU�$GVTKGDUGKPPCJOGP

&KG�IG\CJNVG�%QTQPC�¸DGTDTØEMWPIUJKNHG� HØT�#PIGJÒTKIG�
FGT�(TGKGP�$GTWHG� 
JKGT�� �049�¸DGTDTØEMWPIUJKNHG�2NWU���
stellt Betriebseinnahmen dar, auch, soweit sie pauschal für 

Lebenshaltungskosten ausgezahlt wurde. So entschied das 

Finanzgericht Düsseldorf.

Die Mittel wurden nicht wegen einer Hilfsbedürftigkeit des 

Klägers bewilligt. Der Kläger hat selbst keine Hilfsbedürftig-

keit für das Streitjahr geltend gemacht und ist auch nach 

Auffassung des Gerichts nicht hilfsbedürftig im Sinne des 

Einkommensteuergesetzes.

'KPMØPHVGGT\KGNWPIUCDUKEJV�MCPP�DGK�\GKVNKEJ�
WPØDGTUEJCWDCTGT�&CWGT�GKPGT�IGRNCPVGP�5CPKGTWPI�
GPVHCNNGP

9GPP�FGT�5VGWGTR�KEJVKIG�FKG�*GTTKEJVWPI�FGT�+OOQDKNKG�
nur zögerlich betreibt, ohne dass hierfür steuerlich anzu-

erkennende Gründe vorliegen, kann es unter Berücksichti-

gung des Zeitablaufs gerechtfertigt sein, auf das Fehlen der 

Vermietungsabsicht zu schließen oder Zweifel hinsichtlich 

der Vermietungsabsicht als endgültig anzusehen. Das ist 

jedenfalls dann nicht zu beanstanden, wenn die behauptete 

beabsichtigte Vermietung über einen Zeitraum von mehr 

CNU�\GJP�,CJTGP�PKEJV�TGCNKUKGTV�YKTF��5Q�GPVUEJKGF�FCU�(K-
nanzgericht Düsseldorf.

Im Streitfall ist eine Einkünfteerzielungsabsicht des Klägers 

JKPUKEJVNKEJ�FGU�1DLGMVU�CWHITWPF�FGU� NCPIGP�.GGTUVCPFU�

<GKVTCWO�XQP����,CJTGP��WPF�FGT�\GKVNKEJ�WPØDGTUEJCWDCTGP�
5CPKGTWPI�FGU�1DLGMVU�KP�FGP�5VTGKVLCJTGP�GPVHCNNGP�

Verfahrensrecht

(KPCP\COV�FCTH�-QPVQCWU\ØIG�HØT�5VGWGTRTØHWPI�
CWUYGTVGP

&KG�#DICDGPQTFPWPI� 
#1��GTNCWDV�FKG�#WUYGTVWPI�RGT-
UQPGPDG\QIGPGT�&CVGP��&�| J��� FCU� (KPCP\COV� FCTH� HØT�
sämtliche Maßnahmen im Steuerverfahrensrecht perso-

PGPDG\QIGPG�&CVGP� XGTCTDGKVGP��&GT� $WPFGU�PCP\JQH�
entschied, dass die Erlaubnisnorm der Abgabenordnung 

&5)81��WPF�ITWPFTGEJVUMQPHQTO�KUV�

+O�5VTGKVHCNN�JCVVG�GKP�5VGWGTR�KEJVKIGT�IGMNCIV��FGT�XGTJKP-

dern wollte, dass das Finanzamt seine Kontoauszüge (von 

seinem Geschäftskonto) für eine Außenprüfung verarbei-

tet. Auf die Anordnung, diese herauszugeben, hatte er 

zunächst nicht reagiert. Doch letztlich hatte das Finanzamt 

die Unterlagen von der Bank des Klägers erhalten. Der 

5VGWGTR�KEJVKIG�YCT�FGT�#PUKEJV��FCUU�FCU�(KPCP\COV�MGKP�
Recht hatte, seine persönlichen Daten weiter zu speichern 

oder auszuwerten. 
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&GT� $WPFGU�PCP\JQH� UCJ� FKGU� CPFGTU��&KG�&5)81�DG-
schränkt zwar die Verarbeitung personenbezogener Daten. 
&QEJ�FCU�(KPCP\COV�FCTH�DCUKGTGPF�CWH��|��D�#1�FKGUG�

Daten für sämtliche das Steuerverfahrensrecht betref-
fende Maßnahmen verarbeiten. Den Begriff „sämtliche“ 
JQD�FGT�$WPFGU�PCP\JQH�KO�6GZV�FCDGK�IGUQPFGTV�JGTXQT��

&KG�'TNCWDPKUPQTO�CWU�FGO�5VGWGTTGEJV� KUV�&5)81��WPF�

grundrechtskonform.

-NCIGP�XQT�FGP�(KPCP\IGTKEJVGP�IGIGP�

'KPURTWEJUGPVUEJGKFWPIGP

Wenn ein Steuerbürger mit einer Entscheidung des Finanz-
amtes über seinen Einspruch nicht einverstanden ist, steht 
ihm der Weg zu einem der Finanzgerichte im jeweiligen 
Bundesland zu, in dem das Finanzamt ansässig ist. Gegen 
die Entscheidungen der Finanzämter können die Gerichte 
CDGT�K�|F�|4��GTUV�CPIGTWHGP�YGTFGP��YGPP�XQTJGT�GKP�'KP-
spruch beim Finanzamt keinen Erfolg hatte. Hiervor gibt 
es zwei Ausnahmen: Wenn das Finanzamt mit der direkten 
Klage einverstanden ist oder wenn das Finanzamt nicht in-
PGTJCND�CPIGOGUUGPGT�<GKV�
K�|F�|4��UGEJU�/QPCVG��ØDGT�FGP�

Einspruch entschieden hat. Aus der Rechtsbehelfsbelehrung 
in der Einspruchsentscheidung geht auch das zuständige 
Finanzgericht hervor.

Wie beim Einspruch beträgt die Frist zur Klageerhebung 
einen Monat nach Zustellung der Einspruchsentscheidung. 
Für die Klage braucht man grundsätzlich keinen Anwalt 
oder sonstigen Vertreter der steuerberatenden Berufe; 
wegen der bei diesem Verfahren einzuhaltenden Förm-
lichkeiten und des schwierigen Rechtsgebiets ist aber die 
Vertretung durch eine fachkundige Person dringend zu 
empfehlen.

Nicht für alle Steuerarten ist das Finanzgericht zuständig. So 
\�|$��PKEJV�HØT�FKG�)GOGKPFGUVGWGTP��YKG�FKG�*WPFGUVGWGT��

Vergnügungssteuer, Zweitwohnungsteuer und in Teilbe-
reichen nicht für die Gewerbesteuer und Grundsteuer. Für 
diese Fälle sind die Verwaltungsgerichte die richtige Instanz. 
Auch über Steuerstraftaten, wie die Steuerhinterziehung, 
entscheidet nicht das Finanzgericht, sondern ein Amts- oder 
.CPFIGTKEJV�D\Y��1DGTNCPFGUIGTKEJV�

0CEJ�'KPTGKEJWPI�FGT�-NCIGUEJTKHV�WPF�FGT�K�|F�|4��HQNIGPFGP�

Entgegnung durch das Finanzamt sowie evtl. weiterer 
UEJTKHVNKEJGT�#WUUCIGP�\WO�4GEJVUHCNN���PFGV�GKPG�ÒHHGPVNKEJG�

Verhandlung vor dem Gericht statt. Diese kann unterblei-
ben, wenn beide Parteien damit einverstanden sind. Das 
Gericht entscheidet in der Besetzung mit drei Berufsrichtern 
und zwei ehrenamtlichen Laienrichtern (auch Schöffen 
genannt). Sämtliche Richter haben das gleiche Stimmrecht 
bei einer Abstimmung über die Entscheidung. Auf Antrag 

der Klägerin/des Klägers kann das Gericht die Öffentlichkeit 
ausschließen, dies soll der Wahrung des Steuergeheimnisses 
dienen. Das Gericht kann Zeugen vernehmen, Belege und 
Unterlagen anfordern, ggf. Sachverständige beauftragen 
und auch weitere Personen zum Prozess beiladen. Letzteres 
GTHQNIV�FCPP��YGPP�\�|$��GKP�)GUGNNUEJCHVGT�GKPGT�2GTUQPGP-
gesellschaft Klage erhebt, von einer Entscheidung aber 
auch andere Mitgesellschafter betroffen würden. 

Sonstige

5ÀEJUKUEJG�4GIGNWPIGP�\WT�)TWPFUVGWGT�

TGEJVOÀ»KI�s�<YGKHGN�CP�4GEJVOÀ»KIMGKV��

KP�4JGKPNCPF�2HCN\

Die Regelungen des neuen Grundsteuergesetzes sowie 
die Sächsischen Sonderregelungen zur Feststellung der 
Grundsteuerwerte auf den 01.01.2022 und zur Festsetzung 
des Grundsteuermessbetrags auf den 01.01.2025 sind 
rechtmäßig und begegnen keinen verfassungsrechtlichen 
Bedenken. Gegenteilig entschied das Finanzgericht Rhein-
NCPF�2HCN\�WPF�JCV�FKG�$GUEJYGTFG�\WO�$WPFGU�PCP\JQH�

zugelassen.

*KPYGKU��

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat in zwei Verfahren 
am 23.11.2023 entschieden, dass die Vollziehung der 
dort angegriffenen Grundsteuerwertbescheide wegen 
ernstlicher Zweifel an der Rechtmäßigkeit auszusetzen 
KUV��'U�JCV�\WFGO�FKG�$GUEJYGTFG�\WO�$WPFGU�PCP\JQH�

zugelassen.

Gegen die Grundsteuerwertbescheide sollte aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen Einspruch eingelegt werden.
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6GTOKPG�5VGWGTP�5Q\KCNXGTUKEJGTWPI ,CPWCT������(GDTWCT�����

5VGWGTCTV (ÀNNKIMGKV

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.01.20241 12.02.20242

Umsatzsteuer 10.01.20243 12.02.20244

Umsatzsteuer Sondervorauszahlung Entfällt 12.02.2024

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

¸DGTYGKUWPI5 15.01.2024 15.02.2024

Scheck� 10.01.2024 10.02.2024

Gewerbesteuer Entfällt 15.02.2024

Grundsteuer Entfällt 15.02.2024

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

¸DGTYGKUWPI5 Entfällt ����������

Scheck� Entfällt 15.02.2024

Sozialversicherung7 ���������� 27.02.2024

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts- 

zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 

den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1  Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr,  

DGK�,CJTGU\CJNGTP�HØT�FCU�CDIGNCWHGPG�-CNGPFGTLCJT�

2 Für den abgelaufenen Monat.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung  

für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung  

für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag  

FGT�5VKEJVCI��$GK�GKPGT�5ÀWOPKU�FGT�<CJNWPI�DKU�\W�FTGK�6CIGP�YGTFGP�MGKPG�5ÀWOPKU\WUEJNÀIG�GTJQDGP��'KPG�¸DGTYGKUWPI�OWUU�UQ�HTØJ\GKVKI�

erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

� Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt.  

Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu  

XGTOGKFGP��GOR�GJNV�UKEJ�FCU�.CUVUEJTKHVXGTHCJTGP��$GK�CNNGP�-TCPMGPMCUUGP�IKNV�GKP�GKPJGKVNKEJGT�#DICDGVGTOKP�HØT�FKG�$GKVTCIUPCEJYGKUG�� 

&KGUG�OØUUGP�FGT�LGYGKNKIGP�'KP\WIUUVGNNG�DKU�URÀVGUVGPU�\YGK�#TDGKVUVCIG�XQT�(ÀNNKIMGKV�
F�|J��CO������������������������LGYGKNU��|7JT��XQT-

liegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 

sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 

wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
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